
Allgemeine Bedingungen für die Versicherung
von Reisegepäck (AVB Reisegepäck 1992) TR 1162/01

§ 1 Versicherte Sachen und Personen

1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck des Versiche-
rungsnehmers, seiner mitreisenden Familienangehörigen,
seines eingetragenen Lebenspartners sowie seines na-
mentlich im Versicherungsschein aufgeführten Lebensge-
fährten und deren Kinder, soweit diese Personen mit dem
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben.

Für Reisen, die mit dem Versicherungsnehmer in häus-
licher Gemeinschaft lebende Personen gem. Satz 1 ge-
trennt oder allein unternehmen, besteht Versicherungs-
schutz nur, wenn dies besonders vereinbart ist.

2. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persön-
lichen Reisebedarfs, die während einer Reise mitgeführt,
am Körper oder in der Kleidung getragen oder durch ein
übliches Transportmittel befördert werden. Als Reisege-
päck gelten auch Geschenke und Reiseandenken, die auf
der Reise erworben werden. Gegenstände, die üblicher-
weise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind
nur gemäß besonderer Vereinbarung versichert.
Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der
Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen,
Booten, Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, so-
lange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen
mitgenommen werden.

3. Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte je-
weils mit Zubehör sind nur versichert, solange sie sich
nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden. Au-
ßenbordmotore sind stets ausgeschlossen.

4. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall so-
wie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, je-
weils mit Zubehör, sind - unbeschadet der Entschädi-
gungsgrenze in § 4 Nr. 1 - nur versichert, solange sie
a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder
b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt
werden oder
c) einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung über-
geben sind oder
d) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum
eines Gebäudes, eines Passagierschiffs oder in einer be-
wachten Garderobe befinden; Schmucksachen und Gegen-
stände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie außerdem in
einem verschlossenen Behältnis untergebracht sind, das
erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des Behält-
nisses selbst bietet.
Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, je-
weils mit Zubehör, sind auch dann versichert, wenn sie in
ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Be-
hältnissen einem Beförderungsunternehmen oder einer
Gepäckaufbewahrung übergeben sind.

5. Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Ur-
kunden und Dokumente aller Art, Gegenstände mit über-
wiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Kontaktlinsen,
Prothesen jeder Art, sowie Land-, Luft- und Wasserfahr-
zeuge, jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hän-
gegleiter und Segelsurfgeräte (Falt- und Schlauchboote s.
aber Nr. 3). Ausweispapiere (§ 9 Nr. 1 d) sind jedoch versi-
chert.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden

Versicherungsschutz besteht:

1. Wenn versicherte Sachen abhandenkommen, zerstört
oder beschädigt werden, während sich das Reisegepäck im
Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherber-
gungsbetriebs, Gepäckträgers oder einer Gepäckaufbe-
wahrung befindet;

2. Während der übrigen Reisezeit für die in Nr. 1 genannten
Schäden durch
a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Er-
pressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche
Sachbeschädigung);
b) Verlieren - hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder
Hängenlassen - bis zur Entschädigungsgrenze in § 4 Nr. 2;
c) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;
d) bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließ-
lich Regen und Schnee;
e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;
f) höhere Gewalt.

3. Wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird
(den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie der Versi-
cherte erreicht).
Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für Er-
satzkäufe bis zu 10 v. H. der Versicherungssumme, höch-
stens 400 EUR.

§ 3 Ausschlüsse

1. Ausgeschlossene Gefahren
Ausgeschlossen sind die Gefahren
a) des Krieges, Bürgerkrieges, kriegsähnlicher Ereignisse
oder innerer Unruhen;
b) der Kernenergie *);
c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe
von hoher Hand.

2. Nicht ersatzpflichtige Schäden
Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die
a) verursacht werden durch die natürliche oder mangel-
hafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung
oder Verschleiß;
b) während des Zeltens oder Campings innerhalb des
hierfür benutzten Geländes eintreten, es sei denn, daß hier-
über eine besondere Vereinbarung besteht.

§ 4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden

1. Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen
aus Edelmetall sowie an Foto-, Filmapparaten und trag-
baren Videosystemen, jeweils mit Zubehör, (§ 1 Nr. 4) wer-
den je Versicherungsfall insgesamt mit höchstens 50 v. H.
der Versicherungssumme ersetzt. § 5 Nr. 1 d) und Nr. 2
Satz 2 bleiben unberührt.

2. Schäden
a) durch Verlieren (§ 2 Nr. 2 b),
b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise
erworben wurden,

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die
Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen
ab.
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werden jeweils insgesamt mit bis zu 10 v. H. der Versiche-
rungssumme, maximal mit 400 EUR, je Versicherungsfall
ersetzt.

§ 5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und
Wassersportfahrzeugen

1. a) Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruch-
diebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahr-
zeugen oder Anhängern besteht nur, soweit sich das Rei-
segepäck in einem fest umschlossenen und durch Ver-
schluß gesicherten Innen- oder Kofferraum befindet.
b) Der Versicherer haftet im Rahmen der Versicherungs-
summe in voller Höhe nur, wenn nachweislich
aa) der Schaden tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr
eingetreten ist oder
bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abge-
schlossenen Garage - Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur
allgemeinen Benutzung stehen, genügen nicht - abgestellt
war oder
cc) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von
nicht länger als zwei Stunden eingetreten ist.
c) Kann der Versicherungsnehmer keine der unter b) ge-
nannten Voraussetzungen nachweisen, ist die Entschädi-
gung je Versicherungsfall auf 250 EUR begrenzt.
d) In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder
Anhängern nicht versichert sind Pelze, Schmucksachen
und Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmappa-
rate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör.

2. Im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug besteht Ver-
sicherungsschutz gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl so-
wie Mut- und Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbe-
schädigung) nur, solange sich die Sachen in einem fest
umschlossenen und durch Sicherheitsschloß gesicherten
Innenraum (Kajüte, Backkiste o. ä.) des Wassersportfahr-
zeugs befinden. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus
Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Video-
systeme, jeweils mit Zubehör, sind im unbeaufsichtigten
Wassersportfahrzeug nicht versichert.

3. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit
eines Versicherten oder einer von ihm beauftragten Ver-
trauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch
z. B. die Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung of-
fenstehenden Platzes o. ä.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte eine
dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maß-
gabe des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei.

§ 6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, Gel-
tungsbereich

1. Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrags beginnt
der Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt, an dem zum
Zweck des unverzüglichen Antritts der Reise versicherte
Sachen aus der ständigen Wohnung des Versicherten ent-
fernt werden, und endet, sobald die versicherten Sachen
dort wieder eintreffen. Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug
das Reisegepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft vor
der ständigen Wohnung entladen, so endet der Versiche-
rungsschutz bereits mit dieser Ankunft.

2. Bei Versicherungsverträgen von weniger als einjähriger
Dauer verlängert sich der Versicherungsschutz über die
vereinbarte Laufzeit hinaus bis zum Ende der Reise, wenn
sich diese aus vom Versicherten nicht zu vertretenden
Gründen verzögert und der Versicherte nicht in der Lage
ist, eine Verlängerung zu beantragen.

3. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger
Dauer verlängern sich jedoch von Jahr zu Jahr, wenn sie
nicht jeweils spätestens drei Monate vor Ablauf durch eine
Partei schriftlich gekündigt werden.

4. Die Versicherung gilt für den vereinbarten Bereich.

5. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen
Wohnorts des Versicherten gelten nicht als Reisen.

§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert
des gesamten versicherten Reisegepäcks gemäß § 1 ent-
sprechen. Auf der Reise erworbene Geschenke und Reise-
andenken bleiben unberücksichtigt.

2. Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allge-
mein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und
Güte am ständigen Wohnort des Versicherten anzuschaf-
fen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sachen
(Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrags
(Zeitwert).

§ 8 Beitrag

Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag gegen
Aushändigung des Versicherungsscheins zu zahlen, bei
mehrjährigen Verträgen die Folgebeiträge jeweils am ers-
ten Tag des Monats, in dem das Versicherungsjahr beginnt.

§ 9 Entschädigung, Unterversicherung

1. Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer

a) für zerstörte oder abhandengekommene Sachen ihren
Versicherungswert zur Zeit des Schadeneintritts;
b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwen-
digen Reparaturkosten und gegebenenfalls eine bleibende
Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert;
c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Material-
wert;
d) für die Wiederbeschaffung von Personal-Ausweisen,
Reisepässen, Kraftfahrzeug-Papieren und sonstigen Aus-
weispapieren die amtlichen Gebühren.

2. Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.

3. Ist die Versicherungssumme gemäß § 7 bei Eintritt des
Versicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert
(Unterversicherung), so haftet der Versicherer nur nach
dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert.

§ 10 Obliegenheiten

1. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat

a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzu-
zeigen;
b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern,
insbesondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z.B. Bahn,
Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und frist-
gerecht geltend zu machen oder auf andere Weise sicher-
zustellen und Weisungen des Versicherers zu beachten;
c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestands dien-
lich sein kann. Er hat alle Belege, die den Entschädi-
gungsanspruch nach Grund und Höhe beweisen, einzurei-
chen, soweit ihre Beschaffung ihm billigerweise zugemutet
werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis über alle
bei Eintritt des Schadens gemäß § 1 versicherten Sachen
vorzulegen.

2. Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunter-
nehmens (einschließlich Schäden durch nicht fristgerechte
Auslieferung gemäß § 2 Nr. 3) oder Beherbergungsbetriebs
eingetreten sind, müssen diesen unverzüglich gemeldet
werden. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung
einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist
das Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Ent-
deckung aufzufordern, den Schaden zu besichtigen und zu
bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamations-
fristen zu berücksichtigen.
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3. Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl,
Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem un-
verzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Ein-
reichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen an-
zuzeigen. Der Versicherte hat sich dies polizeilich be-
scheinigen zu lassen. Bei Schäden durch Verlieren (§ 2 Nr.
2 b) hat der Versicherte Nachforschungen beim Fundbüro
anzustellen.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte eine
der vorstehenden Obliegenheiten, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung der unter
den Nummern 1 a), c), 2 und 3 bestimmten Obliegenheiten
bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet,
als die Verletzung keinen Einfluß auf die Feststellung oder
den Umfang der Entschädigungsleistung gehabt hat. Bei
grob fahrlässiger Verletzung einer der unter Nr. 1 b) be-
stimmten Obliegenheiten bleibt der Versicherer insoweit
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehö-
riger Erfüllung der Obliegenheit nicht geringer gewesen
wäre. § 6 VVG bleibt unberührt.

5. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluß
weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf
die Feststellung oder den Umfang der Entschädigung, so
entfällt die Leistungsfreiheit gemäß Nr. 4, wenn die Verlet-
zung nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers
ernsthaft zu beeinträchtigen und wenn außerdem den Ver-
sicherungsnehmer oder Versicherten kein erhebliches
Verschulden trifft.

§ 11 Besondere Verwirkungsgründe

1. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsnehmer oder Versicherte den
Versicherungsfall durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
herbeigeführt hat oder aus Anlaß des Versicherungsfalls,
insbesondere in der Schadenanzeige, vorsätzlich unwahre
Angaben macht, auch wenn hierdurch dem Versicherer ein
Nachteil nicht entsteht.

2. Wird der Anspruch auf die Entschädigung nicht spätes-
tens sechs Monate nach schriftlicher, mit Angabe der
Rechtsfolgen verbundener Ablehnung durch den Versi-
cherer gerichtlich geltend gemacht, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 12 Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und
der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Ent-
schädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann
ein Monat nach Anzeige des Schadens als Abschlagszah-
lung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der
Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit
1 Prozent unter dem Basiszinssatz aufgrund Artikel 1 Eu-
ro-Einführungsgesetz zu verzinsen, mindestens jedoch mit
4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr.
Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb
eines Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird.
Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist.

3. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung
und der Beginn der Verzinsung verschieben sich um den
Zeitraum, um den die Feststellung der Leistungspflicht des
Versicherers dem Grunde oder der Höhe nach durch Ver-
schulden des Versicherungsnehmers verzögert wurde.

4. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall be-
hördliche Erhebungen oder ein strafgerichtliches Verfah-
ren gegen den Versicherten eingeleitet worden, so kann
der Versicherer bis zum rechtskräftigen Abschluß dieser
Verfahren die Zahlung aufschieben.

§ 13 Kündigung im Schadenfall

1. Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können beide Par-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung
ist schriftlich zu erklären. Sie muß spätestens einen Monat
nach dem Abschluß der Verhandlungen über die Entschä-
digung zugehen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist
von einem Monat einzuhalten; seine Kündigung wird in
keinem Fall vor Beendigung der laufenden Reise wirksam.
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen,
daß seine Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluß der
laufenden Versicherungsperiode.

2. Hat der Versicherer gekündigt, so ist er verpflichtet, für
die noch nicht abgelaufene Versicherungszeit den ent-
sprechenden Anteil des Beitrags zu vergüten.

Von § 1 bis § 13 sowie die Klauseln sind genehmigt durch
das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen.

Unterjährige Zahlungsweise

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehende Raten
als gestundet. Sie werden sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer in Verzug gerät oder soweit eine Ent-
schädigung fällig ist.

Klauseln
zu den AVB Reisegepäck 1992
(soweit diese gesondert und im einzelnen vereinbart sind)

Klausel - Urlaubs-Deckung

Bei Jahresverträgen erhöht sich die vereinbarte Versiche-
rungssumme für Urlaubsreisen von mindestens vier Tagen
Dauer um eine zu vereinbarende Summe. Eine Anzeige der
Urlaubsreisen ist nicht erforderlich. Im Versicherungsfall
hat der Versicherte auf Verlangen nachzuweisen, daß der
Schaden auf einer solchen Urlaubsreise eingetreten ist.

Klausel - Domizil-Schutz

Abweichend von § 6 Nr. 5 der AVB Reisegepäck besteht bei
Jahresverträgen Versicherungsschutz auch für die Dauer
von Fahrten und Aufenthalten mit dem eigenen oder dem
Versicherten dienstlich überlassenen Kraftfahrzeug inner-
halb des ständigen Wohnorts des Versicherten, solange
sich die versicherten Sachen innerhalb des Kraftfahrzeugs
befinden. § 6 Nr. 1 der AVB Reisegepäck gilt entsprechend.

Klausel - Camping

1. Abweichend von § 3 Nr. 2 b) AVB Reisegepäck besteht
Versicherungsschutz auch für Schäden, die während des
Zeltens oder Campings auf einem offiziellen (von Behör-
den, Vereinen oder privaten Unternehmern eingerichteten)
Campingplatz eintreten.

2. Werden Sachen unbeaufsichtigt (§ 5 Nr. 3 AVB Reisege-
päck) im Zelt oder Wohnwagen zurückgelassen, so besteht
Versicherungsschutz für Schäden durch Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl sowie Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vor-
sätzliche Sachbeschädigung) nur, wenn

a) bei Zelten:
der Schaden nicht zwischen 22.00 und 6.00 Uhr eingetreten
ist. Das Zelt ist mindestens zuzubinden oder zuzuknöpfen.
b) bei Wohnwagen:
dieser durch Verschluß ordnungsgemäß gesichert ist.

Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall
(§ 1 Nr. 4 AVB Reisegepäck) sind im unbeaufsichtigten Zelt
oder Wohnwagen nicht versichert.
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3. Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, jeweils
mit Zubehör, Uhren, optische Geräte, Jagdwaffen, Radio-
und Fernsehapparate, Tonaufnahme- und Wiedergabege-
räte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie

a) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt
werden oder
b) der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Aufbe-
wahrung übergeben sind oder
c) sich in einem durch Verschluß ordnungsgemäß gesi-
cherten Wohnwagen oder in einem fest umschlossenen und
durch Verschluß gesicherten Kraftfahrzeug auf einem offi-
ziellen Campingplatz befinden.

4. Sofern kein offizieller Campingplatz (Nr. 1) benutzt wird,
sind Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub,
räuberische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter
(vorsätzliche Sachbeschädigung) ausgeschlossen.

5. Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte eine
dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer gemäß § 6
Abs. 1 und 2 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei.

6. Im Schadenfall hat der Versicherungsnehmer oder Ver-
sicherte neben den in § 10 AVB Reisegepäck vorgeschrie-
benen Maßnahmen unverzüglich die Leitung des Cam-
pingplatzes zu unterrichten und dem Versicherer eine
schriftliche Bestätigung der Platzleitung über den Schaden
vorzulegen.

Auszug aus dem Gesetz
über den Versicherungsvertrag
vom 30. Mai 1908 (VVG) (RGBl. I. S. 263)

Obliegenheiten
§ 6. (1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer
Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als
eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versi-
cherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die
vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versiche-
rungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr
oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versiche-
rer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer
auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn
die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leis-
tung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine
Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versi-
cherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist,
so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Ver-
letzung Einfluß weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt
sein soll, ist unwirksam.

§ 12 (Verjährung)

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in fünf Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluß des Jahres, in wel-
chem die Leistung verlangt werden kann.

Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum
Eingange der schriftlichen Entscheidung des Versicherers
gehemmt.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von
sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist
beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter
Angabe der mit dem Ablaufe der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

Anzeige von Gefahrumständen bei Vertragsschluß
§ 16. (1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung
des Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für die
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer
anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die ge-
eignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den Ver-
trag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Umstand, nach
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich ge-
fragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer von
dem Vertrage zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die An-
zeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben
ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des
Umstandes arglistig entzogen hat.
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer
den nicht angezeigten Umstand kannte oder wenn die An-
zeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers un-
terblieben ist.
§ 17. (1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann
zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine
unrichtige Anzeige gemacht worden ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit
dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht
worden ist.
§ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände
an der Hand schriftlicher von dem Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unter-
bliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht
ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger
Verschweigung zurücktreten.
§ 19. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder
von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen,
so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in
Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß
die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschul-
den unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen,
wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschul-
den zur Last fällt.
§ 20. (1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats er-
folgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kennt-
nis erlangt.
(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
Versicherungsnehmer. Im Falle des Rücktritts sind, soweit
dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist
von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen.
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§ 21. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur
Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in An-
sehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Ein-
fluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

Gefahrerhöhung
§ 23. (1) Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versi-
cherungsnehmer nicht ohne Einwilligung des Versicherers
eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß
durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers
vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr er-
höht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige
zu machen.
§ 24. (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift
des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschul-
den des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die
Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich
gelten zu lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt
ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.
§ 25. (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der
Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung
der Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch
auch in diesem Falle von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt,
es sei denn, daß ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der
Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt
auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versi-
cherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn
die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.
§ 26. Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwen-
dung, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der
Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch
ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder durch
ein Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.
§ 27. (1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrags eine Erhö-
hung der Gefahr unabhängig von dem Willen des Versi-
cherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt,
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vor-
schriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.
(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhö-
hung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unver-
züglich Anzeige zu machen.
§ 28. (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in wel-
chem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkte be-
kannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versi-
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist
oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den
Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der
Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 29. Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht
in Betracht. Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht
in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart an-
zusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis durch die
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.
§ 29 a. Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch An-
wendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und An-
nahme des Versicherungsantrags eingetretene Gefahrer-
höhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags
nicht bekannt war.
§ 30. (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der
Versicherer nach den Vorschriften dieses Titels zum Rück-
tritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines
Teiles der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das
Recht des Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen
Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, daß für diesen allein der
Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen
nicht geschlossen haben würde.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts
oder der Kündigung in Ansehung eines Teiles der Gegen-
stände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungs-
nehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Anse-
hung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann
nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß der Ver-
sicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des
Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.
(3) Liegen in Ansehung eines Teils der Gegenstände oder
Personen, auf welche sich die Versicherung bezieht, die
Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen
einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung
von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die
Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwen-
dung.

Prämie

§ 39. (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt,
so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von minde-
stens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt
eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei
sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit
dem Ablaufe der Frist verbunden sind. Eine Fristbestim-
mung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist
unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablaufe der Frist
ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts
mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen
oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist,
das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der
Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, daß sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist;
hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung
fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb ei-
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nes Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits einge-
treten ist.

(4) Soweit die in Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon
abhängen, daß Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden
sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe
der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40. (1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verlet-
zung einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung auf
Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung
oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungs-
vertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt
dem Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluß der
Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung der
Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem Anfech-
tungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst
in der folgenden Versicherungsperiode wirksam, so ge-
bührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht recht-
zeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt, so ge-
bührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der
laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer
nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen. Ist mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde in den Versicherungsbedingungen ein be-
stimmter Betrag für die Geschäftsgebühr festgesetzt, so
gilt dieser als angemessen.

(3) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird
es vom Versicherer auf Grund einer Vereinbarung nach
§ 14 gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer den auf
die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für
diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

Nebenversicherung
§ 58. (1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei
mehreren Versicherern Versicherung nimmt, hat jedem
Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich
Mitteilung zu machen.
(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die
andere Versicherung genommen worden ist, zu bezeichnen
und die Versicherungssumme anzugeben.

Rettungspflicht
§ 62. (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem
Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat,
wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen ein-
zuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von
ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der
Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtmäßigen Er-
messen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, daß die Verletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob-
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch
bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer
gewesen wäre.

Übergang von Ersatzansprüchen
§ 67. (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf
Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der
Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem
Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers gel-
tend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer sei-
nen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung
des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versiche-
rer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem
Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang aus-
geschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

Interessemangel
§ 68. (1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn
der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung
für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges
Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entste-
hung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflich-
tung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie,
die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur
bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem
der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis
erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine
behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges weg oder
ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der
Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versicherer die
Prämie für die laufende Versicherungsperiode.
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